
11-1819 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

26.8.1968 

865/A.B. 

zu 840/J 
A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

des Bundeskanzlers Dr. K lau s 

auf die Anfrageder.AbgeordnetencDipl.-Ing •. Dr. Oskar .W e i h sund 

Genossen, 

betreffend gleichzeitige.Subventionierung durch mehrere Ressorts. 

-.-.-.-.-.-

Die .Abgeordneten.zum:Nationalrat:Dr •. Oskar Weihs, Dr. Hertha Firnberg 

und Genossen.haben an die ,Bundesregierung am 3. Juli 1968 die schriftliche 

Anfrage.Nr. 840/J,-betreffend:gleichzeitige cSubventionierung durch mehrere 

Ressorts , mit nn."chstehendem "Wortlau t ~ gerichtet: 

Aus den Anfragebeantwortungen der einz.elnen Bund.esminis ter . über die 
Gewährung-von.Subventionen-im:J~hre:1967:ergibt sich, daß bestimmte Vereine 
bzw •.. bestimmte -Projekte C' gleichzei tig: von,mehreren Ressorts. subventioniert 
werden. 

-_Dieunterzeichneten.Abgeordneten,sind,der Meinung, daß in diesen Fällen 
Steuermi t.tel- über: das: unbedingt: notwendige, und. vertr.etbare Mindestmaß hinaus 
verwendet-werden •. Daes:nach,Informationen der.unterzeichneten Abgeordneten 
eine-Zentralstelle.gibt, in der alle jene Fälle zu erfassen sind, in denen 

_Subventionen von mehreren Ressorts. gewährt werden, richten.die unterzeich­
neten .Abgeordneten an die Bundesregierung die. nachste.henden 

A n fra gen : 
1) In welchen Fällen wurden,Subventionen,von mehreren Ressorts_an 

denselben Subventionsempfänger gerichtet? 
2) Um welche Subventionsempfänger.handelte es sich im einzelnen? 
3) Welche H~he.hatten.die von den einzelnen Ressorts gewährten Sub­

ventionen? 
4) Welchen Zwecken dienten die Subventionen? 
5) In welchen der vorstehend genannten Fälle wurden Subventionen nicht 

nur im Jahre 1967, sondern auch in den drei vorhergehend aufeinanderfolgen­
den Jahren gewährt? 

Die schriftliche Anfrage beantworte ich namens der Bundesregierung wie 

folgt: 

Die .Bundesregierung.ist nur inder Lage, über Gegenstände der Voll­

ziehung. des Bundes Auskunft zu.geben, die in ihren gesetzlichen Wirkungs­

bereich fallen •. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, daß die Bundesregierung 

'. lediglich solche .Subventionsgewiihrungen. zu vertreten hat, die nach den ma­

teriellrechtlichen.Gesetzenoder nach dem jeweiligen Bundesfinanzgesetz dem 

Wirkungsbereich.der Bundesregierung zugewiesen sind. Sie hat auch diesbe­

zügliche .Anfragen zU.beantworten. Die gegenständliche parlamentarische An­

frage bezieht sich jedoch auf Subventionsgewiihrungen durch die einzelnen 

Ressorts. Eine ZUfltändigkeit der Bundesregierung zur Beantwortung ist daher 

nicht gegeben. 
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In d·iesem . Zusammenhang 'wird· darauf, verwiesen,' daß· der·· Bundesregierung 

entgegen ·der· in· der ,Anfrage' entha'ltenen ,Bemerkune;, c wonach· es· nach Infor­

mationen·der anfragenden,Abgeordneten'eine,Zentra1stelle.gebe, in der alle 

Fälle zu.erfassen·sind"in,denen:Subventionen,von:mehreren.Ressorts.ge­

währt werden,-keine:gesetzliche:oder,auf,Gesetzesstufe.stehende.Norm be­

kannt ist, die den Wirkungsbereich der Ministerien im Sinne des Artikels 77 
B.-VG. in der Richtung,. wie es die Anfrage behauptet,.abgrenzt. 

-.-.-.-.-
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